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Die Betriebsprüfung 
 

Was ist eine Betriebsprüfung? 
 
Bei einer Betriebsprüfung – zutreffend: Außenprüfung – prüft das Finanzamt einen Steuerfall 
eingehend. Die Prüfung bezieht sich auf bestimmte Steuerarten (z. B. Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer) und auf bestimmte Zeiträume. Der Grundgedanke besteht 
darin, dass ein die steuerlichen Sachverhalte vor Ort, wenn alle Unterlagen greifbar sind, besser und 
umfassender aufzuklären sind als an Amtsstelle. 
 

Wen trifft eine Betriebsprüfung? 
 
Eine Außenprüfung kann jeden Steuerpflichtigen treffen. Ohne weitere Voraussetzungen ist sie bei 
denjenigen Steuerpflichtigen mit Gewinneinkünften (Gewerbetreibende, Freiberufler, land- und 
Forstwirte) zulässig. Daher die umgangsprachliche Bezeichnung als Betriebsprüfung. 
 
Bei allen anderen Steuerpflichtigen ist sie grudnsätzlich nur zulässig, wenn ein Anlass zur 
eingehenden Prüfung besteht. Dies ist neuerdings jedoch entbehrlich bei Steuerpflichtigen mit 
hohen Überschusseinkünften. Die Grenze liegt bei 500 000 Euro (also alle Einkommensmillionäre – 
jedoch in DM gerechnet), wobei verlustbringende Einkunftsarten nicht berücksichtigt werden. 
 

Wie oft kann eine Betriebsprüfung stattfinden? 
 
Es ist eine alte Erfahrung: Den einen trifft es immer wieder, beim anderen hat seit Jahren keine 
Betriebsprüfung stattgefunden. Zählt man zu den erstgenannten, so kann man sich dem jedoch 
nicht erwehren. Es gibt keinen Rechtsanspruch darauf, von Prüfungen verschont zu bleiben. 
 
Erwehren kann man sich nur in tatsächlicher Hinsicht, nämlich durch eine gute Vorbereitung auf 
eine Betriebsprüfung. Muss der Betriebsprüfer mit leeren Händen nach Hause gehen, so wird er sich 
hoffentlich für die Zukunft einen anderen Prüfungsfall suchen. 
 

Was ist zu tun, wenn eine Betriebsprüfung angekündigt wird? 
 
Das Finanzamt kündigt eine Betriebsprüfung mit einer Prüfungsanordnung an. Darin muss 
bezeichnet werden, auf welche Steuerarten und auf welche Zeiträume sich die Prüfung bezieht. 
Auch sind Ort und Zeit der Prüfung anzugeben. 
 



 

o b e n h a u s  
Rechtsanwalt | Steuerberater 

 

- 2 - 
www.taxs.eu 

 
Die Prüfungsanordnung 
 
Die Prüfungsanordnung kann mit dem Einspruch angefochten werden. Dies ist sinnvoll, wenn die 
Prüfungsanordnung unrichtig oder unvollständig ist.  Daher ist die Prüfungsanordnung eingehend 
zu prüfen. Sind lediglich Ort und / oder Zeitpunkt der Prüfung schlecht gewählt, z. B. weil ein 
Ansprechpartner gerade ortsabwesend sein wird, so ist zu beantragen, um den Termin zu verlegen. 
 
 
Vorbereitung 
 
Eine Betriebsprüfung ist vorzubereiten. Die Vorbereitungen haben spätestens dann zu beginnen, 
wenn eine Prüfungsanordnung ergangen ist. Ratsam ist aber die rechtzeitige Vorbereitung. Dabei 
sind vor allem Unterlagen so sortieren, dass dem Prüfer nur steuerlich bedeutsame Unterlagen 
vorgelegt zu werden brauchen. Je weniger er sehen muss, umso besser. Wer weiss, welche 
Rückfragen auch unbedeutendes hervorrufen kann. 
 
Vorbereitend ist zu kontrollieren, ob die vorzulegenden Aufzeichnungen vollständig sind. Auch 
sind, sofern nicht geschehen, die Voraussetzungen zu schaffen, um dem Betriebsprüfer die Daten 
elektronisch im vorgeschriebenen GDPdU-(Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit 
digitaler Unterlagen) Format aushändigen zu können. 
 
Zudem stehen die nicht bedeutsamen Unterlagen uneingeschränkt zur Erledigung der Arbeit zur 
Verfügung. Auch können Analysen, die ein Betriebsprüfer in der Regel vornehmen wird, einmal 
vorweg durchgeführt werden, um etwaige Schwachpunkte aufzudecken. 
 

Die Durchführung der Betriebsprüfung 
 
Auch während der Betriebsprüfung ist es ratsam, sich fachkundig begleiten zu lassen. Zum einen 
gilt dies für Rückfragen, die während der Prüfung aufkommen. Zum anderen sollten sie darauf acht 
geben, dass der Betriebsprüfer nicht unnötigen Small Talk mit Beschäftigten hält. Ebenso kann 
auch auf kritische Momente reagiert werden, wenn etwa der Betriebsprüfer Verdachtsmomente für 
Unregelmäßigkeiten äußert. Sind Sachverhalte auch am ende der Prüfung nicht vollständig 
aufzuklären, ist eine Verständigung über Tatsachen anzustreben. 
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Die Wirkung der Betriebsprüfung 
 
Führt die Betriebsprüfung zu einer Änderung der Steuer, so ergehen neue Steuerbescheide. Diese 
sind nur noch dann abänderbar, wenn sich im Nachhinein Tatsachen herausstellen, die bei der 
Prüfung nicht entdeckt wurden. 
 
Künftig soll – nach dem Entwurf des Jahressteuergesetzes (JStG) 2010 - eine durchgeführte 
Außenprüfung auch die strafbefreiende Selbstanzeige hinsichtlich der geprüften Steuern 
ausschließen. 
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